
Bekanntmachung

der Spitzenverbände der Krankenkassen 

nach § 35 SGB V 

vom 26. Oktober 2007 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 19. April 2007 vier Festbetragsgruppen   (BAnz. S. 6396), am 21. Juni 2007 zwei Festbe-

tragsgruppen (BAnz. S. 7355), am 19. Juli 2007 vier Festbetragsgruppen (BAnz. S. 7645) sowie am 16. August 2007 drei Festbe-

tragsgruppen (BAnz. S. 7842) beschlossen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen setzen gemeinsam und einheitlich (§ 213 Abs. 2 

SGB V) die folgenden Festbeträge für diese Gruppen fest: 
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MethylphenidatFestbetragsgruppe:

Standardpackung

Packungsgröße (pk)

8,7

50

Gruppenbeschreibung

Stück

1

Wirkstärke

(w)

Regressionsgleichung 

p  = 0,000787082
1,153901

x pk
1,188878

wx

Festbetrag 17,93 Euro

auf Apothekeneinkaufspreis-Ebene

abgeteilte orale Darreichungsformen

Kapseln, Retardkapseln, Tabletten, Retardtabletten

verschreibungspflichtig
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Für die hier aufgeführten Festbeträge und für die Festbeträge der jeweiligen Wirkstärken- und Packungsgrößenkombinationen der 

entsprechenden Festbetragsgruppe, die sich durch Multiplikation des festgesetzten Festbetrages auf der Ebene der Apothekenein-

kaufspreise für die Standardpackung mit dem Ergebnis der zugehörigen Regressionsgleichung ergeben, gilt das folgende Umrech-

nungsverfahren auf die Ebene der Apothekenverkaufspreise mit MwSt.: Zu dem rechnerisch ermittelten Wert wird der Apothekenzu-

schlag in Höhe von 3 % und 8,10 Euro der ab 01.01.2004 geltenden Fassung der Arzneimittelpreisverordnung für verschrei-

bungspflichtige Arzneimittel sowie die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % hinzugerechnet. Dieses Ergebnis wird an den nächstmögli-

chen sich aus der Arzneimittelpreisverordnung in der ab 01.01.2004 geltenden Fassung ergebenden  Apothekenverkaufspreis mit 

MwSt. angeglichen. Bei gleichem Abstand gilt der höhere Apothekenverkaufspreis mit MwSt. 

Die umgerechneten Festbeträge gelten vom 1. Januar 2008 an.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben ferner gemeinsam und einheitlich (§ 213 Abs. 2 SGB V) beschlossen, den Festbetrag 

für Carvedilol Gruppe 1, festgesetzt am 09.05.2005 (BAnz. S. 7393 vom 13.05.2005), aufzuheben. Die Aufhebung tritt am 01.01.2008

in Kraft.

Die Beschlüsse der Spitzenverbände der Krankenkassen und ihre Begründungen können beim 

Bundesverband der Betriebskrankenkassen, 

Kronprinzenstraße 6, 

45128 Essen,

eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Beschlüsse kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Sozialgericht Berlin, 

Invalidenstraße 52, 

10557 Berlin, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. 

Siegburg, den 26. Oktober 2007 

 AOK-Bundesverband Bundesverband der  
          Betriebskrankenkassen 
  Dr. Reichelt    
  Weller   i.V. Dr. Demmer 

 Bundesverband der Bundesverband der 
          Innungskrankenkassen       landwirtschaftlichen Krankenkassen 

  Stuppardt   Dr. Deisler 
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 Verband der Angestellten- Arbeiter-Ersatzkassen- 
              Krankenkassen e. V.       Verband e. V. 
      
  Märtens    Huber 

                  Knappschaft    See-Krankenkasse 

  Linnemann      Faust 
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